


  

  

  
  
  

  

 

  

  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 48 Die Vorrangstandorte für Industrie und Gewerbe werden räumlich gesichert, 
um infrastrukturell gut erschlossene Standorte für Industrieansiedlungen vorzuhal-
ten. Sie sollen für die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen nicht zur Ver-
fügung stehen. 
 
Begründung: Die Vorrangstandorte mit übergeordneter strategischer Bedeutung für In-
dustrieansiedlungen und die Vorrangstandorte für landesbedeutsame Industrie- und Ge-
werbeflächen sind infrastrukturell gut erschlossen und verkehrsgünstig gelegen. Hier sol-
len gezielt Unternehmen angesiedelt werden, die insbesondere auf Verkehrsgunst ange-
wiesen sind. Die Vorhaltung dieser Standorte für die Ansiedlung von Industrie und produ-
zierendem Gewerbe liegt im öffentlichen Interesse. Sie sollen bei Bedarf für weitere In-
dustrieansiedlungen flächenmäßig weiterentwickelt werden können. Für die mit einer er-
heblichen Flächeninanspruchnahme verbundene Errichtung von Photovoltaikfreiflächen-



anlagen sollen diese Standorte wegen ihrer besonderen Lagegunst unter dem Gesichts-
punkt eines effektiven Flächenmanagements nicht zur Verfügung stehen.  
 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 








